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Unterrichtung der Parlamente nach § 8 Stabilitätsratsgesetz 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
nach § 8 Stabilitätsratsgesetz (StabiRatG) leiten die Bundes- und Landesregierungen die 
Berichte und Beschlüsse des Stabilitätsrates nach § 1 Absatz 4, § 3 Absatz 3, § 5a Absatz 
2 und § 6 Absatz 1 StabiRatG den jeweiligen Parlamenten zu. Mit Umdruck 19/1121 habe 
ich Ihnen einen Verfahrensvorschlag zur Unterrichtung des Parlaments übermittelt, der mit 
Beschluss der 29. Sitzung des Finanzausschusses am 28. Juni 2018 angenommen wurde. 
 
Unter den folgenden Webadressen finden Sie die Dokumente, die im Nachgang zur 21. 
Sitzung durch das Sekretariat des Stabilitätsrates bereitgestellt wurden: 
 
 
https://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parla-
mentsdokumente/20200622/20200622_Verzeichnis+TO+PM.pdf?__blob=publicationFile 
 
https://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parla-
mentsdokumente/20200622/20200622_TOP1.pdf?__blob=publicationFile 
 
https://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parla-
mentsdokumente/20200622/20200622_TOP2.pdf?__blob=publicationFile 
 
https://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/keine_Dokumentensuche/Parla-
mentsdokumente/20200622/20200622_TOP3.pdf?__blob=publicationFile 
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Ausdrücklich möchte ich auf den Beschluss zu TOP 1 hinweisen. Die Obergrenze des 
strukturellen gesamtstaatlichen Defizits nach § 51 Absatz 2 des Haushaltsgrundsätzege-
setz (HGrG) wird gemäß den Erwartungen des Stabilitätsrates für das Jahr 2020 deutlich, 
um 5%-Punkte überschritten. Vor dem Hintergrund der Aktivierung der allgemeinen Aus-
weichklausel in der europäischen Überwachung wird die Abweichung vom Stabilitätsrat 
jedoch für zulässig erachtet. Auch der unabhängige Beirat hält vor dem Hintergrund der 
außergewöhnlichen und krisenhaften Umstände die Kreditaufnahme für vertretbar. 
 
Aufgrund der außergewöhnlichen Situation in Folge der Corona-Pandemie hat der Stabili-
tätsrat den Beschlussvorschlag zu TOP 1 um eine Empfehlung zur Haushaltspolitik in einer 
– bisher einmaligen – Notsituation erweitert. Mit diesem Beschluss stützt der Stabilitätsrat 
grundsätzlich auch die schleswig-holsteinische Vorgehensweise zur Bewältigung der Pan-
demie, eine Ausweitung der Kreditaufnahme vorzusehen und auf Einsparungen zum jetzi-
gen Zeitpunkt zu verzichten. 
 
Zudem hat der Stabilitätsrat unter TOP 2 festgestellt, dass Schleswig-Holstein auch im Jahr 
2019 seine Konsolidierungsverpflichtungen eingehalten hat. Damit sind die Voraussetzun-
gen für die letzte Rate an Konsolidierungshilfen in Höhe von rd. 27. Mio. Euro erfüllt. Im Jahr 
2021 wird Schleswig-Holstein einen letzten Konsolidierungsbericht für das Jahr 2020 vorle-
gen. 
 
Darüber hinaus möchte ich auf eine redaktionelle Änderung des Kompendiums zur Über-
wachung der Schuldenbremse durch den Stabilitätsrat hinweisen. Die aktuelle Fassung ist 
unter folgender Webadresse abrufbar: 
 
https://www.stabilitaetsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ueberwachung_Einhal-
tung_Schuldenbremse/Kompendium/20200504_Kompendium.pdf?__blob=publicationFile 
 
 
In der Regelung zum Kreditaufnahmekonto wurde eine nicht beabsichtigte Wechselwirkung 
mit der Kreditaufnahme und Tilgung in Folge einer außergewöhnlichen Notsituation berei-
nigt. Das Kreditaufnahmekonto dient der Sicherstellung der verfassungsrechtlich geforder-
ten Symmetrie der konjunkturellen Kreditaufnahme und Tilgung. Diese ist unabhängig vom 
Vorliegen einer Kreditaufnahme und Tilgung aufgrund einer außergewöhnlichen Notsitua-
tion zu gewährleisten.  Ich werde dem Landtag daher noch in diesem Jahr eine entspre-
chende Anpassung der landesrechtlichen Schuldenbremse  vorschlagen. 
 
Zudem hat das Bundesministerium der Finanzen angekündigt, die für die Berechnung der 
Konjunkturkomponenten relevante Größe der Budgetsemielastizität mit einer höheren Ge-
nauigkeit darzustellen. Die Rechtsverordnung zur Konjunkturbereinigung des Landes wird 
dementsprechend an den neuen Wert anzupassen sein. Dies hat jedoch regelmäßig nur 
geringe Auswirkungen auf die Konjunkturbereinigung des Landes. 
 
Eine Zusammenfassung der Beschlusslage der 21. Sitzung ist beigefügt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Monika Heinold 
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